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 Rechtliche Anforderungen nach 
TierHaltKennzG 

Anmerkungen/rechtliche Auslegung 

 Die Mastschweine müssen in einem befestig-
ten, vollständig überdachten und geschlosse-
nen oder überwiegend geschlossenen Ge-
bäude oder Raum gehalten werden. 

 

1. Das Gebäude oder der Raum muss die An-
forderungen an Haltungseinrichtungen nach 
den §§ 3 und 22 der TierSchNutztV erfüllen. 

Die Haltungsform „Stall“ setzt die Erfüllung der Mindestanforderungen nach der Tier-
SchNutztV voraus. Für die Festlegung einer Kennnummer zur Haltungsform „Stall“ ist kein 
zusätzlicher Nachweis erforderlich. 

2. Die Anforderungen an § 29 Absatz 2 Satz 1 
und Satz 2 der TierSchNutztV müssen erfüllt 
sein und es muss gesundheitlich unbedenkli-
ches und in ausreichender Menge vorhande-
nes organisches und faserreiches Beschäfti-
gungsmaterial zur Verfügung stehen, zu dem 
jedes Schwein jederzeit Zugang hat und das 
das Schwein untersuchen und bewegen kann 
und das vom Schwein veränderbar ist und 
damit dem Erkundungsverhalten dient. 

Die Haltungsform „Stall“ setzt die Erfüllung der Mindestanforderungen nach der Tier-
SchNutztV voraus. Für die Festlegung einer Kennnummer zur Haltungsform „Stall“ ist kein 
zusätzlicher Nachweis erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


